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Die Covid-19-Pandemie traf unsere 
global vernetzen Volkswirtschaften oh-
ne Vorwarnung und führte zu einem 
weltweiten Wachstumseinbruch. In 
Deutschland und Europa haben wir 
schnell und besonnen reagiert. Wir ha-
ben unsere Wirtschaft gestützt und die 
Spielräume im regulatorischen Rah-
men der Banken genutzt, um zu verhin-
dern, dass die Wirtschaftskrise zu einer 
Finanzkrise wird. Die Maßnahmen, die 

Wie gelingt nach den Corona-bedingten regulatorischen Lockerungen die Rückkehr in die normale Bankenregulierung? 

 betont, dass es kein echtes Zurück geben kann, weil die Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle weiter gehen und regu-
latorisch begleitet werden muss. Lothar Binding warnt davor, unter dem Eindruck der Belastungen durch die Corona-Krise 

zuschreiben. Und Jörg Cezanne bezeichnet die Verschiebung regulatorischer Vorhaben als Fehler und möchte die Regu-
lierung auf das Leitbild kleinerer Banken ausgerichtet sehen. Einigkeit herrscht darin, dass sich die nach der  Finanzkrise 
eingeführten regulatorischen Maßnahmen derzeit bezahlt machen. Red.

Bankenregulierung –  
der lange Weg zurück in die Normalität

wir im Nachgang der letzten Finanzkri-
se ergriffen hatten, um den Finanzsek-
tor insgesamt krisenfester und stabiler 
zu machen, haben ihre erste ernsthafte 
Bewährungsprobe bisher bestanden. 
Die Corona-Krise zeigt aber nicht nur, 
ob das Finanzsystem über die nötigen 
Instrumente verfügt, um Krisen abzufe-
dern. Sie kann darüber hinaus dabei 
helfen, besser zu verstehen, wo unser 
Finanzsystem noch weiter gestärkt 

werden muss, um für die Zukunft ge-
rüstet zu sein. 

des Finanzsektors wurden zusätzlich 
umfassende Maßnahmen ergriffen, um 
die Kreditwirtschaft gezielt zu unter-
stützen. Hier haben wir aus der letzten 
Finanzkrise gelernt und schnell reagiert, 

bei der Versorgung der Wirtschaft mit 

Banken sicher durch Corona und  
in die Zukunft führen

Standpunkte aus den Bundestagsfraktionen
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Kapital und Liquidität uneingeschränkt 
fortsetzen können. Die Stabilität des 
 Finanzsystems ist unter allen Umstän-
den zu gewährleisten und krisenver-
stärkende, prozyklische Effekte müssen 
unterbunden werden. Die wichtigste 

Die Kapitalausstattung deutscher Kre-
ditinstitute hatte sich nach der Finanz-
krise derart positiv entwickelt, dass die 

konnte, Spielräume beim Kapitalerhal-
tungspuffer, beim antizyklischen Kapi-
talpuffer sowie beim Liquiditätspuffer 
in Form der Mindestliquiditätsreserve 

außerdem mit krisenbedingten Kapital-
erleichterungen. Den antizyklischen 
Kapitalpuffer setzte die BaFin von 0,25 
auf 0 Prozent herab. Darüber hinaus 
wurden Liquiditätsanforderungen ver-
ringert, insbesondere im Rahmen der 
staatlichen Förderprogramme. 

Weitere Sicherheit war nötig, wenn es 
darum ging, prozyklische Effekte aus 
der Bilanzierung und Bewertung von 
Kreditrisiken zu vermeiden. Mit Blick 

dafür Sorge getragen werden, dass ei-
ne Kaskade aus massiven Wertberich-
tigungen und sprunghafter Erhöhung 
der Risikovorsorge vermieden wird. 

der Kreditvergabe haben Banken da-
bei unterstützt, dass nicht zuletzt die in 
Form von Krediten ausgestalteten För-
derprogramme der KfW die Unterneh-
men erreichen konnten. 

Regulatorische Maßnahmen 
 zurückgestellt

-
ber am Punkt, weitere regula torische 
Maßnahmen einstweilen zurückzustel-
len, damit sich die Kreditwirtschaft mit 
ganzer Kraft auf ihre krisenbedingten 

zählen die Verschiebung der Umsetzung 
der Vorschriften zur Finalisierung von 
Basel III um ein Jahr auf den 1. Januar 
2023 sowie aufsichtliche Erleichterun-

-
bung von Stresstests oder Flexibilisie-
rungen bei der Einhaltung von Fristen.

Die ergriffenen Maßnahmen in ihrer 
Gesamtschau lassen es zu, dass wir für 
den Finanzsektor ein vorsichtiges Zwi-
schenfazit ziehen dürfen: Bislang konn-

te verhindert werden, dass sich die 
pandemiebedingte Wirtschaftskrise zu 
einer Finanzkrise ausweitet. Damit 
 haben sich die regulatorischen Maß-
nahmen, die wir als Lehre aus der Fi-
nanzkrise ergriffen haben, in ihrem ers-
ten realen Stresstest bislang bewährt. 
Das dürfen wir bei aller berechtigten 
Sorge mit Blick auf die Zukunft positiv 

-
gen stellen in einer wettbewerblichen 

Normalzustands dar, sondern markie-
ren den normalen wirtschaftlichen Ver-
lauf. Daher ist in der Bankenregulie-

-
rellen Schwankungen die erforderli-

Natürlich ist es zu früh, um aus Sicht der 
Banken bereits ein endgültiges Resümee 
dieser Corona-Krise zu ziehen. Es muss 
weiterhin sehr sorgfältig beobachtet 
werden, ob es nicht in einzelnen Berei-
chen zu verstärkten Kreditausfällen und 
damit einhergehendem Kapitalbedarf 
kommt. Denn klar ist, dass die staat-
lichen Maßnahmen zwar einen schock-
artigen Wirtschaftseinbruch verhindern 
konnten. Irgendwann muss unsere Volks-
wirtschaft aber die pandemie bedingten 
Folgen verarbeiten. Deshalb ist es rich-

dem 1. Oktober 2020 – beziehungs-
weise bei reiner Überschuldung ab dem 
1. Januar 2021 – wieder gilt.

Wenn die marktwirtschaftlichen Kräfte 
schrittweise wieder ihre volle Wirkung 
entfalten, werden auch die Banken 
 zeigen müssen, ob sie ausreichend 
 Puffer haben, um diesen Prozess bis 

-

Prognosen der Wirtschaftsweisen hof-
fen. 

Weitere Stabilisierung  
durch Common Backstop 

-
rung des Finanzsektors dürfen wir nicht 

-
na-Krise. Es ist daher als großer Erfolg 
zu werten, dass sich die Eurogruppe 
am 30. November 2020 auf die Reform 
des ESM mit einem auf 2022 vorgezo-
genen Common Backstop für den eu-
ropäischen Bankenabwicklungsfonds 
(SRF) geeinigt hat.

Der Common Backstop steht am Ende 
einer mehrgliedrigen Kette von Siche-
rungsmechanismen, die vor einem er-
neuten Bail-out mit Steuermitteln schützt. 
Den besten Schutz bietet dabei die Prä-
vention. Es ist deshalb wichtig, beim 
 Risikoabbau hart zu bleiben und ins-
besondere dafür zu sorgen, dass die 
Bestände an notleidenden Krediten (NPL) 
konsequent weiter abgebaut werden. 

Bail-in-fähige Kapitalbestandteile (MREL) 

dieser Bail-in-Puffer haben die Institute 
gute Fortschritte erzielt. Uns war es 
wichtig, eine verbindliche Quote von 8 
Prozent MREL vorzusehen, damit im 

-
ren kann. Der ESM wird daher im Rah-
men des Common Backstop erst dann 
Kredite an den europäischen Banken-
abwicklungsfonds vergeben müssen, 
wenn sowohl Bail-in-Puffer als auch die 

nicht ausreichen. Die Einigung der Euro-
gruppe sieht vor, dass der Common 
Backstop 2022 in Kraft treten soll. Dies 
wird zusätz liches Vertrauen in die Stabi-
lität des Finanzsystems schaffen. Wir 
hoffen deshalb, dass nach der Einigung 

tionsprozess in den Mitgliedstaaten rei-
bungslos abgeschlossen werden kann. 

schnellen Entscheidungsprozessen hat 
das Wirtschafts- und Finanzsystem die 
Chance, mit der Pandemieentwicklung 
Schritt zu halten. Wir sollten daher die 
Zeit nutzen, um zu lernen, wie unsere 
Volkswirtschaft noch besser auf dyna-

reagieren kann. Die möglicherweise 
durch die Corona-Krise deutlich be-
schleunigten Veränderungsprozesse 

 
Sprecherin,CDU/CSU Bundestags- 
fraktion, Berlin
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werden auch die Banken spüren. Hier 
ist es wichtig, die Digitalisierung mit vol-
ler Kraft voran zu treiben und bei den 
Geschäftsmodellen noch innovativer zu 
werden, insbesondere nachhaltige 
Strukturen stärker zu integrieren.

Innerhalb kurzer Zeit hat die Covid- 19-
Pandemie den Zahlungsverkehr grund-
legend verändert. Wer bis vor kurzem 
bei seinem Bäcker schief angeschaut 
wurde, wenn er die Brötchentüte für 
4,20 Euro mit seiner Girocard bezahlen 
wollte, wurde plötzlich sogar dazu auf-
gefordert, auf Bargeldzahlungen zu 
verzichten. Man muss das Bargeld nicht 
abschaffen, um Innovationen im Zah-
lungsverkehr zu ermöglichen. Gerade 

Konkurrenz der Banken auf den Plan 
getreten und haben durch ihren von 

die Entwicklungen vorangetrieben. 

Digitalisierung des Finanzsektors 
durch Regulierung begleiten

Es ist dringend erforderlich, dass die 
Kreditwirtschaft die Digitalisierung 
noch konsequenter und schneller voran-
bringt, um auch in Zukunft in vielen klas-
sischen Bankbereichen nicht ins Hinter-

Systemen, die auf der Distributed-Led-

Zukunft noch weiter beschleunigen. Im 
Wertpapierbereich werden die Weichen 
bereits durch die Gesetzgebung in Rich-
tung Zukunft gestellt.

Für die CDU/CSU-Fraktion steht fest, 
dass Innovation nur die eine Seite der 
Medaille darstellt und die Regulierung 
diesen Prozess ebenfalls mitgehen 
muss. Regulierung kann dabei helfen, 
Entwicklungen zu fördern, weil sie einen 
klaren Rechtsrahmen vorgibt, in dem 
sich Wettbewerb bewegen kann. Ein 
Beispiel hierfür ist das Kryptoverwahr-
geschäft, das mit dem Gesetz zur Um-
setzung der Änderungsrichtlinie zur 
vierten EU-Geld wäsche richtlinie vor 
Kurzem eine regulatorische Einbettung 
erfahren hat. Wenn Marktverzerrungen 

-
logieunternehmen in direkter Konkur-
renz zu Banken treten, ohne für ihre 
Dienstleistungen vergleichbaren regu-

-
-

-
wortlichen in der Politik helfen, damit 
der Gesetzgeber schnell reagieren 
kann.

Damit Banken gestärkt und zukunfts-
fest aus der Corona-Krise hervortreten, 
müssen diese ihre Geschäftsmodelle 
weiter anpassen. Der Klimawandel hat 
sich durch die Corona-Krise nicht er-
ledigt, er ist nur einstweilen aus dem 
unmittelbaren Fokus getreten. Das 
wird sich ändern, da wir die Folgen des 
 Klimawandels immer mehr zu spüren 
bekommen werden. In Zukunft wird  
es deshalb mehr und mehr von Vorteil 
sein, wenn man sein Geschäftsmodell 
konsequent auf Nachhaltigkeit aus-
richtet. Das gilt in gleicher Weise  

dieser Stelle werden zu einem immer 
stärker werdenden unternehmerischen 
Risiko werden. 

Schon aus eigenem Interesse müssten 
Banken Finanzierungen auf ihre Nach-
haltigkeit beurteilen und mit einem ent-

bei der Gestaltung von Produkten bie-
ten sich Möglichkeiten, um am Ende im 
Nachhaltigkeitswettbewerb die Nase 
vorn zu haben. Wenn die Zeichen der 

-
tig gestellt werden, dann werden unsere 
Banken und Sparkassen gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen. Die CSU/
CSU-Fraktion ist an dieser Stelle bereit 
zu helfen!

Die Belastung der Banken darf nicht dazu führen, 
Forderungen nach Deregulierung zu erheben

Die Covid-19-Pandemie bestimmt 
derzeit unser Leben. Sie wirkt in vielen 
verschiedenen Sektoren: in der Ge-
sundheit, der privaten Freizeitgestal-

 Unternehmen, in der Gastronomie, der 
-

schaftszweige wurden ordnungspo-
litisch geschlossen – Umsatz von 100 
auf null. Lieferketten funktionieren nur 

täne, das Gesundheitssystem kommt 
zunehmend unter Druck. 

In einer solchen Krise sollte der Staat 
-

men und Unternehmern, auch den So-

loselbstständigen, Künstlern und ge-
meinnützigen Vereinen – und genau 
das tut der Staat auch. Diese Hilfe zu 
unterlassen wäre sehr unklug und teu-
er. Denn nichts ist teurer als im falschen 
Moment zu sparen. Deshalb wird der 
Gesundheitssektor gestärkt. Mithilfe 
des Kurzarbeitergeldes, eines von Olaf 
Scholz in der Bankenkrise entwickelten 
und krisenerprobten Instruments, wer-

-

der Verlustrückträge auf Steuervoraus-
-
-

gen helfen Unternehmen bei der 
Bewältigung der Krisenfolgen. Der 
Staat sichert also die Bekämpfung der 

Lothar Binding, MdB, Finanzpolitischer 
Sprecher, SPD-Bundestagsfraktion, Berlin

Pandemie ab und verhindert viele Ent-
lassungen und Insolvenzen. Zudem 

-
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die Corona-Krise kommen etwa 200 
Milliarden hinzu. Normalerweise wer-
den Staatschulden durch Wirtschafts-
wachstum marginalisiert (das BIP 
steigt, der Schuldenbetrag bleibt kons-

-
bremse infolge der Pandemie gibt es 

-
gung auf einen Zeitraum von nur 20 
Jahren festgelegt. Daraus erwachsen 

zusätzliche Einnahmen notwendig ma-

falen haben die Bundes-CDU und die 
-

die Überlegung näher, von Bürgern, die 
über sehr hohe Einkommen und sehr 
hohe Vermögen verfügen, eine Beteili-

auch eine Frage der Gerechtigkeit.

Banken müssen während und 
nach der Krise stabil sein

Es ist also aus verschiedenen Gründen 
wichtig, die deutsche Wirtschaft schnell 
wieder auf den Wachstumspfad zu-
rückzubringen. Deshalb lohnt sich auch 

kommt auch den Banken, zur Sicher-
stellung von Liquidität in unserem 
Geldkreislauf und bei der Finanzierung 
der Realwirtschaft eine bedeutende 

Rolle zu. Banken spielen darüber hin-
aus als Kreditgeber und Intermediär 
zwischen dem Staat beziehungsweise 
der KfW und der Realwirtschaft bezie-
hungsweise Privatpersonen eine wich-
tige Rolle. 

Das gesamte Finanzsystem muss dabei 
sowohl während als auch nach der Kri-
se stabil sein. Dabei geht es um mehr 
als um einzelne Entitäten, aber neben 
Versicherungen haben Banken dabei 
eine besondere Bedeutung. Sie dürfen 
zum Beispiel keine prozyklischen Effek-
te auf die Wirtschaft auslösen und da-

-
schwungs sein. 

Es kann sein, dass nicht alle Betriebe 
wohlbehalten durch die Krise kommen. 

Einkommensverlusten kommen. Das 

wenn dies zu Kreditausfällen führen 
kann, die sich natürlich in den Bilanzen 
der Banken niederschlagen, ist dies 
keine Rechtfertigung für Dispozinsen in 
einer nicht akzeptablen Größenord-
nung. Diese wurden auch schon vor der 
Krise verlangt. 

Regulierung macht  
sich bezahlt

Die deutschen Kreditinstitute zeigen 
sich in der Corona-Krise robust – eine 
gute Entwicklung, die auf eine deutlich 
verbesserte Regulierung nach der Fi-
nanzmarktkrise ab 2007 zurückgeht. 
Heute besitzen die Banken in Deutsch-
land größere und stabilere Ressourcen 
bei Kapital und Liquidität als damals. 
Vor dem  Beginn der aktuellen Covid- 
19-Pandemie (im 1.  Quartal 2020) hat 
die Europäische Bankenaufsichtsbe-

-
scheinigt: Die harte Kernkapitalquote 

-
schnitt bei 14,2 Prozent. Bei der Liqui-
ditätsdeckung (Liquidity Cove rage Ra-
tio-LCR) wurden 140,5 Prozent erreicht 
(Zielwert 100 Prozent) und die not-
leidenden Kredite (Non- Performing 

von 1,2 Prozent an allen Forderungen. 

Die Regulierung nach der Bankenkrise 
ist so angelegt, dass die Banken für 
Krisenzeiten vorsorgen müssen. Nun 

programm in Gang gesetzt, das die 
Binnennachfrage stimuliert, Investitio-
nen anreizt und dabei gleichzeitig den 
digitalen und ökologischen Wandel, 

-
mation, voranbringt.

Zum Glück ist der deutsche Staat zu 
-

ge, weil die auf nachhaltige Finanzpo-

vorgetragenen Mantra von Steuersen-
kungen für Unternehmer und Unter-

weil in vergangenen Jahren gut gewirt-
schaftet wurde und nicht zuletzt, weil 
die Zinsen im historischen Vergleich 
sehr niedrig sind.

„Finanzieller Kraftakt“ bedeutet Neu-
verschuldung. Sie ist möglich, weil die 
Schuldentragfähigkeit des Staates 
sehr hoch und das Zinsänderungsrisiko 
gering ist. So kann sich der Fiskus der-
zeit zu Null- oder sogar Negativzinsen 
verschulden. Dabei ist es klug, nicht nur 
die Schulden in den Blick zu nehmen – 
den Schulden stehen Vermögenstitel 
gegenüber. Deshalb ist auch der Satz 
von den „Enkeln, die unsere Schulden 
bezahlen müssen“, falsch. Staatsschul-
den sind Lastenverschiebungen inner-
halb einer Generation. Und sie sind 

-
zelnen Individuen. 

Ende 2019 betrugen die Staatsschul-
den etwa 1 900 Milliarden Euro, durch 
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haben wir eine Krise und diese Vorsor-
ge macht sich bezahlt. Die angelegten 
Puffer können in der Corona-Krise für 
die Kreditvergabe an Unternehmen 
und Privatpersonen verwendet werden. 

Kapitalpuffer im Blick behalten

-
den und sinnvollerweise sind dann 
auch Dividenden- und Bonuszahlun-
gen eingeschränkt. Dies ist schon der 
Stabilisierung der Verlustabsorption ei-
nerseits, aber auch der Kreditvergabe-
fähigkeit andererseits geschuldet. Mit 
dem Risikoreduzierungsgesetz haben 
wir im November 2020 die Kapital-und 
Liquiditätsanforderungen erneut ge-
stärkt, um die Widerstandsfähigkeit 
der Banken in Stressphasen weiter zu 
erhöhen. Denn in der Krise lassen sich 
nur die Puffer aktivieren, die man auch 
hat.

Um die Stabilität des Systems nicht zu 
gefährden, müssen die Mindestka-
pitalanforderungen natürlich weiter 

-

risiken. 

Flexibilität innerhalb  
bestehender Regeln 

Darüber hinaus ist es bei einer Krise 

Handeln für die Banken zu ermögli-
chen, um sie dabei zu unterstützen, die 
Wirtschaft mit Krediten ausstatten zu 
können. Das zeichnet gutes regulatori-
sches Handeln aus. Dies entspricht 
auch der gegenwärtigen Praxis. 

-
forderungen an die Banken stellenweise 
gesenkt. Der antizyklische Kapitalpuf-
fer wurde von der BaFin (Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) 

0 Prozent gesenkt. So wird sicherge-
stellt, dass das frei werdende Kapital 
von den Banken direkt zur Kreditver-
gabe eingesetzt werden kann. Des 

lität bei den internen Modellen der 
Banken genutzt. Wenn Banken die Ei-
genkapitalanforderungen für Markt-
preisrisiken mit internen Modellen be-

stimmen, haben sie hier künftig mehr 
Spielraum. Damit wird das Ziel ver-
folgt, der hohen Marktvolatilität seit 
dem Beginn der Covid-19-Pandemie 

Eigenkapitalanforderungen entgegen-
zuwirken.

pakete für die deutsche Wirtschaft sind 
Liquiditätshilfen für Unternehmen im 
Rahmen von KfW-Sonderprogram-
men. Hierfür übernimmt der Bund be-
ziehungsweise die KfW hohe Garan-
tien. Dazu kommt ein KfW-Schnellkredit 
mit voller Haftungsfreistellung für Start- 
ups und ein weiteres Programm für ge-
meinnützige Organisationen. Damit 
die operative Kreditvergabe im Rah-
men der Programme erleichtert wird, 

-
stellung. So können Unternehmen ein-
fach den letzten verfügbaren Jahres-
abschluss einreichen. 

Bei der Kreditvergabe wurde die orga-

Markt (Kundenkontakt, zum Beispiel 
im Vertrieb) und Marktfolge (kein Kun-
denkontakt, zum Beispiel in der Kre  - 
 dit analyse) gelockert. Hier hat die 

-
-

passung kann ein Kredit nun auch 
dann gewährt werden, wenn die Ka-
pitaldienstfähigkeit des Kreditnehmers 
durch die Corona-Krise vorüberge-
hend nicht gegeben ist. Gleichzeitig 
muss die Bank aber zu der Prognose 
kommen, dass das Unternehmen die 
Krise überstehen und wieder Gewinne 
machen wird. 

Zu diesen Erweiterungen der Flexibili-
tät kommen weitere regulatorische 

hat sich dafür entschieden, die „Finali-
sierung von Basel III“ ein Jahr später, 
zum 1. Januar 2023, umzusetzen. Von 

werden ebenfalls um ein Jahr verscho-
ben. Die Europäische Kommission hat 
darüber hinaus zusätzliche Änderun-
gen angeregt. Die Eigenkapitalverord-

-
tiert. Dazu zählt zum Beispiel eine 
Erweiterung und Verlängerung der 
Übergangsregelungen für die Bestim-
mung der Risikovorsorge nach IFRS 9.

Die nächste Krise kommt 
 bestimmt

Diese Betrachtung zeigt mehrere Din-
ge. Unser Staat hilft Menschen und 
Wirtschaft in dieser schweren Krise auf 
breiter Front. Hier zahlt sich die umsich-
tige Finanzpolitik aus, die zu hohen 
Rücklagen und einer sehr guten Bonität 
geführt hat. Den Banken kommt mit 
der Finanzierung der Realwirtschaft 
und als Kreditgeber für private Haus-
halte eine Schlüsselrolle bei der Bewäl-

aus der Bürgerschaft auch mitgeteilt, 
dass einige Banken bei der Haftungs-
übernahme etwas zögerlich agieren, 
obwohl der Bund 80, 90 oder gar 100 
Prozent Haftungsfreistellung garan-

-
hungsweise Unterstützung wünschens-
wert, bei gleichzeitig angemessenem 
Risikomanagement.

-
rungsmaßnahmen der letzten Jahre 
wichtig und wirkungsvoll waren. Sie 
sollten die Banken in der Krise robust 
machen und in der Corona-Krise hat 
sich gezeigt, dass dieses Ziel erreicht 
wurde. Die zusätzlichen Ressourcen bei 
Kapital und Liquidität können für die 
benötigte Bereitstellung von Krediten 

-
keiten der Flexibilität innerhalb der Re-
gulierungsvorschriften zeigt sich die 

Die zweifelsfrei hohe Belastung der 
Banken in der Corona-Krise darf aller-
dings nicht dazu führen, nun Forderun-
gen nach einer Deregulierung zu erhe-
ben. Denn gerade in der Krise hat sich 
die Stärke der Regulierung gezeigt. 
Und die nächste Krise kommt be-
stimmt. 
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Der Corona-Krise, die seit Ende 2019/
-

Lebensbereichen. Sie übertrifft in viel-
facher Hinsicht die Finanzkrise von 
2008. Die Staaten stellen Gelder in bis-
lang kaum gekannter Höhe zur Krisen-
bekämpfung bereit, doch der Gesund-
heitssektor und die Privatwirtschaft sind 
so stark unter Druck, dass Hilfsmaß-
nahmen nur die schwersten Symptome 
mildern können. Kanzleramtschef Hel-
ge Braun warnte bereits: „Der Staat ist 
nicht unbegrenzt handlungsfähig.“

Wie bereits bei den vergangenen Kri-
sen ist der Bankenbereich aufs Neue 
schwer getroffen. Die derzeitige Krise 
könnte für die Finanzinstitute eine un-
geahnte Belastung werden, die mittel- 
und langfristigen Wirkungen sind noch 
nicht abzusehen. Logischerweise trifft 
die Krise das Kreditgeschäft besonders 
hart. Corona wird zu Kreditausfällen 
führen, wie hoch lässt sich derzeit noch 
schwer abschätzen, da ein Ende der 
Pandemie und damit eine Normalisie-
rung der Wirtschaft noch nicht in Sicht 
sind. Die BaFin warnte daher bereits, die 
Banken seien „tiefenentspannt“ und 
müssten stärkere Maßnahmen zur Stär-
kung der Resilienz treffen, bis hin zu „al-
lergrößter Zurückhaltung“ bei den Boni. 
Die EZB sprach gar einen faktischen 
Dividendenstopp aus und erneuerte 
kürzlich den Ruf nach staatlicher Unter-

Die Branche braucht mehr 
 systemische Unterstützung

Problematisch werden die prozyklischen 
Wirkungen einiger Punkte der Banken-
regulierung sein. Zunehmende Kredit-
ausfälle, wie sie bei einer Rezession ty-
pisch sind, wirken unmittelbar auf die 
Eigenmittel- und Liquiditätsanforderun-
gen und die Bilanzen. In einem bereits 
seit längerem bestehenden schwierigen 
Umfeld aus Niedrigzinsen, Marktdruck, 
schleppender Digitalisierung und Zu-

rückfallen hinter die Konkurrenz aus 
Übersee könnte nun das Kreditproblem 
eine zusätzliche schwere Kostenbelas-
tung darstellen. Eine solche Überbelas-

verlangsamen – und die Realwirtschaft 
in weitere Geldnot bringen.

Neben auch öffentlichkeitswirksam 
diskutierten, eher symbolischen Maß-
nahmen wie eben der Boni-Frage 
braucht die Branche daher viel mehr 
systemische Unterstützung: Die Regu-
lierung insgesamt muss auf den Prüf-
stand – und viele Handlungsfelder be-
standen bereits vor Corona.

 
kann angehalten werden

In der Vergangenheit kannte die Regu-
lierung nur eine Bewegung: Wachstum 
in Richtung höherer Dichte. Seit der 

wurden die Banken nach und nach im-
mer stärker kontrolliert und reguliert, 
nicht zuletzt als Konsequenz unzurei-
chender Regulierung des Sektors vor 
der Finanzkrise. Das betrifft insbeson-
dere auch die Eigenkapitalrichtlinien 

für den sogenannten Output-Floor un-
ter Basel  III/IV. Bei der Bilanzierung ist 
mittlerweile IFRS 9 der gültige Stan-

das bislang schärfste Regelwerk, wel-
chem die Banken unterworfen werden.

stets im Spannungsfeld zwischen dem 
Ziel eines widerstandsfähigen Banken-
sektors und einer gut laufenden Kredit-
vergabe für Unternehmen. Einerseits 
wird Regulierung von den betroffenen 
Instituten oftmals als Belastung emp-
funden beziehungsweise stellt in der Re-

gab es oftmals gute Gründe dafür, dass 
Regulierungen eingeführt oder nach-
geschärft wurden. Eine dialektische Be-

keine andere Meinung zu – beide Seiten 
der Medaille erkennen sowohl die Re-
gulatoren als auch die Regulierten an. 

-
den, ob die Richtung der Regulierung 
und wen sie reguliert, weiter wie bisher 
durchgehalten werden sollte.

im Zuge der Krise sehr schnell reagiert 
und eine ganze Reihe an Maßnahmen 
getroffen, um der Kreditwirtschaft Luft 
zu verschaffen: Die Umsetzung der Fi-
nalisierung des neuen Basler Regel-
werks wurde auf 2023 verschoben, die 

und avisierte Flexibilität bei der Umset-
zung der Leitlinien zum Management 
notleidender und gestundeter Risikopo-

-
spätete Finanzberichterstattung nicht 
zu verfolgen, das SRB hat Erleichterun-

-
muniziert und die BaFin hat sich zu zahl-

Erleichterungen sehr klar geäußert und 
etwa die Reduktion des antizyklischen 
Kapitalpuffers (zunächst befristet) er-

mit der Verordnung (EU) 2020/873 
schnell reagiert, und unter anderem die 

-
-

Die Regulierung insgesamt muss auf  
den Prüfstand

Sprecher, FDP-Bundestagsfraktion,  
Berlin
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rungen durchsetzen können, wenn es 
die Umstände erfordern. Hier geht es 
keineswegs darum, dass Regeln, die 
Krisen im europäischen Bankensektor 
verhindern sollen, dann abgeschafft 
werden, sobald eine solche Krise droht.  

-
sensituation. Gleichwohl hat Corona 
die Möglichkeit aufgezeigt, dass der 

-
fung der bankenaufsichtlichen Regu-
lierung angehalten werden kann.

Rückkehr zur „Normalität“  
überhaupt wünschenswert? 

Der Weg zurück in die Normalität wird 
lang – für uns Bürger, die sich das Ende 
der Pandemie herbeiwünschen, aber 
auch für die Politik, denn die Nachwir-
kungen der Krise werden lange zu spü-
ren sein. Es steht zu befürchten, dass 
der Bankensektor mithin am Längsten 
an den Folgen arbeiten muss, denn die 

und der harte (Konsolidierungs-)Wett-
bewerb, insbesondere in Deutschland, 
werden andauern. Insofern ist die Fra-
ge zu stellen, ob eine Normalität im 
Sinne einer Rückkehr zu einer Banken-
regulierung „vor Corona“ überhaupt 
wünschenswert ist.

Ganz sicher sollten einige der aktuellen 
Maßnahmen keinesfalls verstetigt wer-

-
chen der Regulierung bei Forderungen 
gegenüber Staaten: Bereits seit langem 
ist die Regelung, dass Staatsanleihen in 
der Landeswährung nicht risikogewich-
tet werden, problematisch und hoch 
umstritten, führt sie doch zum vertrack-
ten Staaten-Banken-Nexus  – eine Ur-
sache der krisenhaften Entwicklung in 
der Eurozone und Grundlage hoher öf-
fentlicher Verschuldung. Nun werden 

-
weise nicht berücksichtigt und es gelten 
weitere Privilegien etwa bei Verlusten 

des systemischen Problems, welches 

darstellte, ist hier zumindest eine Rück-
kehr zum Status quo ante, besser noch 
eine tiefgreifende Reform wünschens-

ob die alte Normalität der Regulierung 
für die Zukunft tragfähig ist.  

-
bungen davon aus, dass die Mindest-

kapitalanforderungen der europäi-
schen Banken durch die Vollumsetzung 
der  Basel-III-Reform  durchschnittlich  
um 23,6 Prozent steigen werden  Zur 
Erfüllung dieser künftigen regulatori-
schen Mindestanforderungen würden 
den europäischen Banken derzeit rund 
124,8 Milliarden Euro an Eigenkapital 
fehlen. Für die deutschen Banken wür-
den die Mindestkapitalanforderungen 
nach den Berechnungen der Europäi-
schen Bankenaufsichtsbehörde durch-
schnittlich um etwa 35 Prozent anstei-
gen. Demnach könnten den heimischen 
Banken bis 2027 wohl etwa 40 Milliar-
den Euro an Eigenkapital fehlen. Die 

mit der Finalisierung der Basel-III-Re-
-

Banken aller Größenklassen haben.  

Der Bankensektor muss gestärkt werden 
– das gilt nach der Krise umso mehr. Re-
gulierung muss die Kreditversorgung 
der europäischen und deutschen Un-
ternehmen und Bürger erhalten, um ei-
ne Kreditklemme für die Realwirtschaft 
oder im Privatbereich zu vermeiden. In 
eine Situation, in der dies nicht mehr 
vollumfänglich gesichert ist, dürfen wir 

-
dererseits dürfen die Institute natürlich 

ausreichend Risikopuffer vorzuhalten, 
um die von ihnen eingegangenen Risi-
ken selbst tragen zu können.

-
zustellen zwischen der umfassenden 
Umsetzung von Basel III und weiterer 
Regulierung einerseits und der Zusage, 
andererseits die Kapitalanforderungen 

zu lassen. Dabei muss konsequent und 
proaktiv auf die Entlastung kleinerer 

und mittlerer Banken gesetzt werden. 
Es kann nicht sein, dass die Sparkasse 
oder Volksbank um die Ecke genauso 
reguliert wird, wie ein Weltkonzern. 
Gleiches gilt für die kleine Spezialbank, 
aber auch Fintechs müssen ein Regulie-

problemlos behaupten können – über 
die Stichworte Größenklassen und Small 
Banking Box ist zu diskutieren. Darüber 
hinaus müssen die Finanzierungsmög-
lichkeiten, auch alternative, für die 
 Realwirtschaft insbesondere durch eine 
substanzielle Stärkung der Kapital-
marktunion weiter verbessert werden.

Neue Regulierung sollte zunächst ein-
-

nalitätscheck unterzogen werden, um 
die Regulierungslast zu mindern. Bei 
der Umsetzung von Maßnahmen auf 
nationaler Ebene wäre schon viel ge-
wonnen, würde die Bundesregierung 
auf ständiges Goldplating verzichten. 

-
wirkungen der gegenwärtigen Regulie-
rung inklusive Output-Floor,  MiDIF-II,  
MiFIR, PRIIP, et cetera sollte auf den 
Weg gebracht werden, um deren für 
die Zukunft nicht hilfreichen und über-

Bevor wir nach der Krise also zur „Nor-
malität“ in der Regulierung zurückkeh-
ren, sollten wir die Gelegenheit nutzen, 
Europa und Deutschland im Banken-
sektor mit frischen und passenden Re-
geln auszustatten, damit unser Finanz-
platz endlich wieder vorne angreifen 
kann. Das wäre mehr als nur „raus aus 
der Krise“.
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Die Corona-Pandemie trifft den Fi-
nanzsektor in einer Situation, in der 
sich die Banken – insbesondere in 
 Südeuropa – nur eingeschränkt von der 
globalen Finanzkrise ab 2007/2008 
 erholt haben. Zwar hat sich die Eigen-
kapitalausstattung der meisten Ban-
ken seitdem verbessert, aber selbst die 
aus  unserer Sicht viel zu bescheidenen 
existierenden Regulierungen für Eigen-
kapital und Governance sehen bezie-
hungsweise sahen für die kommenden 
Jahre noch weitere Verschärfungen 
vor, die mit Hinweis auf die Corona- 
Pandemie verschoben oder aus gesetzt 
wurden. Grundsätzlich ist es sinnvoll, 
Regulierungen so auszugestalten, dass 
sie nicht prozyklisch wirken. Insofern 
wäre eine Verschärfung der Eigen-
kapitalanforderungen unter Pande-
mie-Bedingungen sicher kein Beitrag 
dazu, die Kreditversorgung der Unter-
nehmen zu erleichtern. 

Verschiebung von  
Regulierungsvorhaben ein Fehler

Es gab also plausible Gründe, den 
 antizyklischen Kapitalpuffer ab 1. Juli 
2020 mit Verweis auf die Pandemie auf 
0 Prozent zu senken, nachdem er 2019 

-
schuss für Finanzstabilität auf plus 0,25 
Prozent angehoben worden war. Da 
dieser Kapitalpuffer aber in der Regel 
zwischen 0 und 2,5 Prozent liegen soll 
und bei 0 Prozent das untere Ende der 

antizyklischen Fahnenstange bereits 
erreicht ist, wäre es zu diesem Zeit-
punkt bedenkenswert gewesen, mit der 

Häufung von Insolvenzen tatsächlich 
-

ferabsenkung Ende März ankündigte, 
-
-

nächst bis zum 30. September, später 
dann verlängert bis 31. Dezember 

Corona-Pandemie gewährten Regulie-
rungserleichterungen für den Finanz-
sektor betrafen – anders als der anti-
zyklische Kapitalpuffer – Regeln, die 

-
senbedingungen vorgesehen waren, 
sondern deren bevorstehendes Inkraft-
treten verschoben oder ausgesetzt wur-
de. So wurde mit der Basel-III- 
Finalisierung auch die Einführung der 
Leverage Ratio um ein Jahr verscho-
ben. Diese Leverage Ratio sollte aber 

werden, sondern anderen, stärker er-
-

hängigen „weicheren“ Grenzwerten 
-

terner Risikomodelle) eine harte Grenze 

antizyklische Maßnahme begründet 

Einsicht zu werden, dass neben vertret-
baren Ermessensspielräumen im Bank-
geschäft auch glasklare Grenzen ge-
setzt werden müssen.

Bei der Verschiebung der Einführung 
der IFRS-9-Regeln für zu erwartende 
Kreditausfälle und Rückstellungen um 
zwei Jahre sind ebenfalls Fragen ange-
braucht, auch wenn dies Deutschland 
weniger betrifft. Die in IFRS 9 deutlich 
klarer gefassten Regeln zur Einstufung 
von Krediten als ausfallgefährdet wa-
ren den betroffenen Banken schon lan-

denn dadurch müssen sie weitgehend 
wertlos gewordene Kreditportfolios 
endlich abschreiben. Die betroffenen 
Banken werden aber in der Pandemie 

ohnehin kaum einen relevanten Beitrag 
zur Kreditversorgung der Realwirt-
schaft leisten können sollten nicht 
durch Neugeschäft weiter „künstlich“ 
am Leben gehalten werden.

Die Kreditversorgung in den südlichen 
Ländern der Eurozone war schon lange 
vor der Krise trotz des billigen Geldes 
der EZB massiv gestört, während sie in 
Deutschland relativ gut funktionierte. 
Daran hatte die unterschiedlich gute 
Eigenmittelausstattung der Banken si-

– und das war eine der Hauptlehren 
der letzten großen Finanzkrise – liegt 
die besondere Leistungsfähigkeit des 
deutschen Bankenwesens in seiner 
Struktur und einer mittelständisch ge-
prägten Wirtschaftsstruktur. In Verbin-
dung mit dem immer noch deutlich 
ausgeprägten Hausbankensystem sind 
es Sparkassen und Genossenschafts-
banken, die die Kreditversorgung der 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen gewährleisten. Im Gegenzug 
sind sie hinreichend ertragreich, um 
den steigenden Eigenmittelanforde-
rungen zu genügen. 

aus Finanzbehörden und Wissenschaft, 
dass die Banken in der Corona- Krise 
unzureichende Risiko rück lagen bilden, 
sind fast durchweg auf private Ge-
schäftsbanken (nicht nur aus Deutsch-
land) gemünzt, die aufgrund ihrer Grö-

unterliegen. Diese haben im Vergleich 
zu Sparkassen und Genossenschafts-
banken vor allem aufgrund der ange-
wandten internen Risikomodelle deut-
lich dünnere Eigenkapitaldecken und 
müssten daher ihre ohnehin bescheide-
nen Gewinne einbehalten, um das Ei-
genkapital zu stärken. Um aber für 
neue Eigenkapitalgeber nicht völlig 
unattraktiv zu werden, wehren sich 
 gerade die privaten Geschäftsbanken 
besonders vehement dagegen, auf Di-

-
rückkäufe zu verzichten. Es ist eine der 
Hauptschwächen der Corona-beding-
ten Regulierungserleich terungen, dass 

Nicht die Regulierung muss zur Bank passen,  
sondern die Bank zur Regulierung

Jörg Cezanne, MdB, Bundestagsfraktion 
DIE LINKE, Mitglied des Finanz- und des 
Verkehrsausschusses, Berlin
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-

ausgesprochen wurden.

Ein Problem  
der privaten Banken

-
regulierung sind vernünftig, aber nur 
unter der Bedingung, dass unter Nor-
malbedingungen (und dazu gehört in-
zwischen auch ein sehr niedriges Zins-
niveau) sehr große Eigenkapitalpuffer 
anlegt, die dann in einer Krise begrenzt 
auf große Eigenkapitalpuffer abge-
schmolzen werden dürfen. Heute aber 
werden mit Zustimmung der Finanzauf-
sicht viel zu bescheidene Eigenmittel-
ausstattungen der privaten Geschäfts-
banken aus vermeintlich antizyklischen 
Motiven noch weiter abgesenkt. Spar-
kassen und Genossenschaften sind  
auf diese Regulierungserleichterungen 
kaum angewiesen, um trotzdem ihre 
Rolle als Rückgrat der Unter neh mens-

-
ren. Wenn also die privaten Geschäfts-
banken derzeit wenig zur Finanzierung 
der Realwirtschaft beitragen können, 
stellt sich die Frage der Überkapazitä-
ten im deutschen Bankenwesen umso 
dringlicher.

aus der Corona-Pandemie für die Fi-
nanzregulierung zu ziehen ist, betrifft 
die internen Risikomodelle. Die einzige 
Rechtfertigung für Banken, von einem 
allgemein gültigen Risikobewertungs-
ansatz („Standardansatz“) abweichen 
zu dürfen, kann nur darin bestehen, 
dass diese internen Modelle potenzielle 
Risiken besser erkennen und daher 
(trotz niedrigerer Eigenkapitalpuffer) 
bessere Vorsorge und Stabilität ermög-
lichen. Heute, wie auch schon im Vor-
feld der globalen Finanzkrise 2007/ 
2008 stehen genau die Banken mit 
weniger Eigenmitteln da, die mit inter-
nen Modellen rechnen, nämlich die 
großen „systemrelevanten“ Banken un-

diese sind es aber auch, die im Zwei-
felsfall als Erste mit Hinweis auf ihre 
Systemrelevanz den Staat zur Hilfe ru-
fen werden. 

Interne Risikomodelle abschaffen

-
genheit und auch in der Zukunft um-

fassenden Krisen gegenübersehen, 
dann sollten interne Risikomodelle ab-
geschafft oder – was auf das Gleiche 
hinausläuft – der Output-Floor auf 95 
Prozent angehoben werden.

Die Schlüsselfunktionen des Banken-
sektors, nämlich den Zahlungsverkehr 
und die Finanzierung von Investitionen 
der Realwirtschaft zu gewährleisten, 
muss ein Staat im Interesse seiner öko-
nomischen Entwicklung gerade in Kri-
senzeiten sicherstellen. Dies kann mit 
erheblichen Kosten verbunden sein, 
wenn die Banken unzureichende Ei-
genkapitalpuffer haben oder der Staat 
die Schuldner der Banken retten muss. 
Mit Blick auf die Beschäftigungseffek-
te sollte dabei die Rettung von Unter-
nehmen der Realwirtschaft Vorrang 
vor der Rettung von Banken haben.

Regulierung auf Leitbild 
kleinerer Banken ausrichten

Banken, deren Geschäftsmodell nur 
unter Schönwetterbedingungen aus-
reicht, um die Begehrlichkeiten ihrer 

-
mer noch zu wenig verdienen, um die 
oben genannten „sehr großen Eigenka-
pitalpuffer“ aufzubauen, sind als nicht 
verkehrssicher für den Finanzmarkt 
einzuschätzen. Es gibt – außer der Dro-
hung einer systemischen Krise des Fi-
nanzsektors – keinen Grund, solchen 
Banken regulierungstechnisch – auch 
in Krisenzeiten – über ein vernünftiges 
Maß an antizyklischen Maßnahmen hi-
naus entgegenzukommen. Über die 
bestehenden Erleichterungen hinaus 

oder Verschiebungen von Finanzregu-
lierungen geben.

Mittelfristig schwebt uns daher – wie 
schon im Zuge der globalen Finanzkri-
se 2007/2008 – eine Konsolidierung 
des europäischen Bankensystems vor. 
Ohne die öffentlich-rechtlichen Spar-
kassen und die Genossenschaftsban-
ken überhöhen zu wollen, scheint uns in 
ihren Strukturen und Geschäftsmodel-
len am ehesten eine tragfähige Zukunft 
des europäischen Bankensektors zu 
liegen. Dazu ist vor allem die bislang 
vorherrschende Brille der europäischen 
Bankenregulierung zu hinterfragen. 

Finanzmarktgesetzgebung wird in 

angepackt, es gelte einen Markt von 

börsennotierten Großbanken zu regu-
lieren. Zum Glück ist die Finanzland-
schaft in Europa bunter. Die Regulie-
rung sollte daher vom Leitbild auf 
kleinere Banken mit weniger Kapital-
markt-orientierten Geschäftsmodellen 

-
nahme von der Regel zu behandeln. 
Wenn wir ein krisenfesteres, stärker auf 
die Realwirtschaft orientierteres und 
vor Ort leistungsfähigeres Bankensys-
tem in Europa haben wollen, dann muss 
die Regulierung als Norm auf eine 
 Vielzahl von im Detail unterschiedlich 
ausgeprägten öffentlichen, öffentlich- 
rechtlichen und genossenschaftlichen 
Banken passen. 

Private Geschäftsbank  

Die Situationen börsennotierter Groß-
banken müssen durch zusätzliche Re-
gulierungen berücksichtigt werden, 
aber im Zweifelsfall muss die (Groß-)
Bank für die Regulierung passend ge-
macht werden und nicht umgekehrt.

In diesem veränderten Blick liegt nach 

-
matik“. Großbanken müssen eine grö-
ßere Krise aus eigener Kraft bestehen 
oder ohne Schäden für das Gemein-
wohl vom Markt verschwinden zu kön-
nen. Wenn das – wie wir vermuten – aus 
der Logik der Kapitalmarktorientie-

kaum möglich ist, muss das Modell ge-
winnorientierte, private Geschäftsbank 

zu sehen, muss man übrigens kein Fan 
von öffentlicher Daseinsvorsorge, Ver-
staatlichung oder Dirigismus sein. 

Sichtweise mit Vorrang für Eigenver-
antwortlichkeit und das Recht, im 
Marktgeschehen scheitern zu dürfen, 

wohl vereinbar.

Die verbleibenden öffentlichen, öffent-
lich-rechtlichen und genossenschaft-
lichen Bankenstrukturen müssen gleich-
zeitig der Gesamtgesellschaft gegen-
über transparenter werden und neue 
Formen der gesellschaftlichen Mitwir-
kung erproben, um im unvermeidbar 
bevorstehenden sozialen und ökologi-
schen Umbau unseres Gemeinwesens 
eine möglichst zuträgliche Rolle spielen 
können.  �
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